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Ein Service der Unabhängigen Wählergemeinschaft Wetter - UWW - 

Absender

Vorname, Name, Straße. H-Nr., 58300 Wetter (Ruhr) 

Stadtverwaltung Wetter (Ruhr)
Bürgermeister Frank Hasenberg
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58300 Wetter (Ruhr)
Bebauungsplan Nr. 60 – „Gewerbegebiet am Stork“
Anregungen und Bedenken
Die Bauleitplanung soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.
Diese Abwägungsgrundsätze sehe ich hier verletzt und erhebe Einspruch / mache folgende Anregung/ Bedenken geltend
:

Begründung: 

Ich/wir wohnen in un-/mittelbarer
 Nähe des geplanten Gewerbegebietes „Am Stork“ und bin/sind von der Planung betroffen.
( Verkehrsaufkommen

Das Verkehrsaufkommen im Bereich des Plangebietes ist schon jetzt sehr hoch und führt in Spitzenzeiten zu erheblichen Staus mit allen negativen Folgen für die Nutzer, Bewohner und die Umwelt.

Durch die „neuen“ Autobahnanschlüsse „Volmarstein“ nutzen viele LKW (Mautverkürzer) aber auch PKW die Landstraßen Vogelsanger- und Schwelmer Straße extensiv um kostengünstig von der Autobahn A1 auf die A43 und umgekehrt zu gelangen.  

Als Anwohner, der die Vogelsanger-/Schwelmer Straße häufig nutzt, habe(n) ich/wir andere Erfahrungen gemacht. Das Verkehrsgutachten geht, nach meiner/unserer Meinung, von falschen Grundwerten aus. Eine neue Zählung an mehreren Tagen zu Verkehrsspitzenzeiten sollte unbedingt veranlasst werden.

Die og. Straßen sind schon jetzt überlastet und können zusätzlichen Verkehr nicht aufnehmen.

Außerdem wird ein Doppelkreisel (oder besser eine „8“ auf der Schwelmerstraße zu Rückstau führen und eine weitere Belastung für die Anwohner bedeuten.

( Naturschutz

Wird nachgereicht sobald Informationen über das Umweltgutachten vorliegen

( Flächenverbrauch

Das Ziel der Bundesregierung ist es, den Flächenverbrauch in der BRD auf 30ha/Tag zu begrenzen. Die Ausweisung eines derart großen Gewerbegebietes kontakariert diese Bestrebungen.  Ich/wir widersprechen der Umwidmung der landwirtschaftlichen Flächen für ein Gewerbegebiet, zumal die Nutzung bei der derzeitigen Wirtschaftslage mehr als fraglich ist.

( Landwirtschaftliche Fläche

Laut § 1 BauGb sind Landwirtschaftliche Flächen nur in unbedingt notwendigem Umfang für andere zwecke in Anspruch zu nehmen. Eine Umwidmung der landwirtschaftlich genutzten Flächen „Am Stork“ ist vor diesem Hintergrund zu sehen.

Ich/wir halten diese Umwidmung für unbegründet, da dadurch auch die Existenzen der Landwirte gefährdet sind. Ausgleichsflächen stehen, nach Auskunft der Stadt Wetter, nicht zur Verfügung. Die Flächen werden derzeit hauptsächlich zur Gewinnung von Futter für die Viehhaltung genutzt. Ein Wegfall hätte einen Zukauf von Futter zur Folge, der wirtschaftlich nicht zu verkraften wäre, da die Erzeugerpreise z.B. in der Milchwirtschaft heute schon eine wirtschaftliche Nutzung nicht mehr gewährleisten. 

Unser Einwand entspricht auch dem § 2. Abs. 10 ROG

Es sind die räumlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen oder zu sichern, dass die Landwirtschaft als bäuerlich strukturierter, leistungsfähiger Wirtschaftszweig sich dem Wettbewerb entsprechend entwickeln kann und gemeinsam mit einer leistungsfähigen, nachhaltigen Forstwirtschaft dazu beiträgt, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen sowie Natur und Landschaft zu pflegen und zu gestalten. Flächengebundene Landwirtschaft ist zu schützen; landwirtschaftlich und als Wald genutzte Flächen sind in ausreichendem Umfang zu erhalten. In den Teilräumen ist ein ausgewogenes Verhältnis landwirtschaftlich und als Wald genutzter Flächen anzustreben.
( Umwelt

     Wird nachgereicht sobald Informationen über das Umweltgutachten vorliegen

( Lärm

Der Lärm, vor allem im Gebiet „Loh“ ist derzeit schon mindestens grenzwertig, wenn nicht schon jetzt die zulässigen Lärm-Immissionen überschritten wurden.
Als die BAB A1 sechsspurig eröffnet wurde, lag der Lärmpegel am Limit. Durch die starke Nutzung der B234 und der Vogelsangerstraße/Kohlenbahn als Abkürzung für LKW und PKW Verkehr (A1 (( A 43) und die Ansiedlung einer großen Spedition im Gewerbegebiet „Knorr-Bremse“ hat der Lärm beträchtlich zugenommen.

Die weitere Nutzung des Gewerbegebietes „Schöllinger Feld“ mit 2 stark frequentierten Einzelhandelsgeschäften und den Lärmimmissionen des Gewerbes kommt erschwerend hinzu.

Die häufigen Ableitungen von der A1 seien hier nur am Rande erwähnt. Die Auswirkungen sind aber beträchtlich.

Auch von dem neuen Gewerbegebiet werden Lärmimmissionen ausgehen, die zu einer Zunahme des Gesamtlärmes beitragen werden.

Die Summe der Lärmimmissionen ist als gesundheitsgefährdend einzustufen. 
( Naherholungsgebiet

Das Gebiet „Am Stork“ ist ein Naherholungsgebiet mit teilweise überregionaler Bedeutung. Dieses Gebiet wird von Sportlern (Joggern), Fußgängern und auch Reitern gleichermaßen genutzt.
Für die Bewohnerinnen und Bewohner des BBW ist dies die einzige Möglichkeit gefahrlos einen „Spaziergang/Spazierfahrt“ zu unternehmen. 

Durch die räumliche Nähe zum Wohngebiet Schmandbruch, wird dieser Bereich auch sehr stark von Jugendlichen genutzt, die sich hier austoben können. Andere Möglichkeiten stehen weder den Jugendlichen noch den Erwachsenen des Schmandbruches zur Verfügung.

Individuelle Belange bitte hinzufügen

Daher widerspreche(n) ich/wir dem og. Bebauungsplan.
� Bitte auswählen zwischen Einspruch / Bedenken /Anregung. Entsprechenden Text einsetzen.


� Bitte zutreffendes einsetzen.





